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Dauer der Durchführung der dem Ausschuß über
tragenen Aufgabe, längstens für drei Jahre, ge
wählt; Wiederwahl ist zulässig." 

b) In Nummer 5 
werden die Wörter "landwirtschaftliche Arbeit
nehmer" durch die Wörter "Mitglieder der Wahl
gruppe 2" ersetzt. 

9. § 16 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

"Der Präsident und seine Stellvertreter werden für 
die Dauer von drei Jahren gewählt; Wiederwahl ist 
zulässig." 

b) In Nummer 2 werden die Wörter "sind landwirt
schaftliche Betriebsinhaber" durch die Wörter 
"müssen der Wahlgruppe 1 angehören" ersetzt. 

10. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"Hiervon müssen zwei Drittel der Wahlgruppe 1 
und ein Drittel der Wahlgruppe 2 angehören." 

b) In Nummer 1 wird folgender neuer Satz 3 angefügt: 
"Die Mitglieder des Hauptausschusses werden für 
die Dauer von drei Jahren gewählt; Wiederwahl ist 
zulässig." 

c) Es wird folgende neue Nummer 2 eingefügt: 
,,2. Unter den aus der Wahlgruppe 1 zu wählenden 

Mitgliedern des Hauptausschusses müssen sich 
je ein Vertreter 
a) des Garten-, Gemüse-, Obst- und Weinbaus, 
b) des Privatwaldbesitzes, 
c) der Landfrauen 
befinden." 

d) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

11. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummern 1 und 4 werden die Wörter "Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten" durch die Wör
ter "Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft" 
ersetzt. 

b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 angefügt: 
,,5. Der Hauptausschuß bestellt einen Abteilungslei

ter zum ständigen Vertreter des Direktors. Die 
Bestellung bedarf der Bestätigung des Ministers 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft." 

12. § 21 wird wie folgt geändert: 
a) Nummer 1 wird gestrichen. 
b) Die bisherige Nummer 2 wird § 21. 

13. In § 23 Nr. 1 werden die Wörter "für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten" durch die Wörter "für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft" ersetzt. 

14. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden die Wörter "Betriebsinhaber 
sein" durch die Wörter "der Wahlgruppe 1 angehö
ren" ersetzt. 

b) In Nummer 4 werden die Wörter "auf deren Vor
schlag" durch die Wörter "im Benehmen mit dieser" 
ersetzt. 

c) In Nummer 5 wird nach Satz 2 folgender neuer 
Satz 3 eingefügt: 
"Seine Bestellung bedarf der Bestätigung des 
Ministers." 

d) In Nummer 5 werden die bisherigen Sätze 3 und 4 
Sätze 4 und 5. 

15. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden die Wörter "nach näherer Be
stimmung der Wahlordnung" gestrichen. 

b) Nummer 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"Von den Mitgliedern müssen mindestens zwei der 
Wahlgruppe 1 und einer der Wahlgruppe 2 ange
hören." 

c) In Nummer 3 werden die Wörter "Betriebsinhaber 
sein soll" durch die Wörter "der Wahlgruppe 1 ange
hören soll" ersetzt. 

16. Nach § 25 werden das Wort "Übergangsbestimmun
gen" sowie die §§ 26 und 27 gestrichen. 

17. § 28 erhält folgende Fassung: 

..§ 28 
Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Land
wirtschaft wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit dem Ausschuß für Landwirt
schaft, Forsten und Naturschutz des Landtags Vor
schriften zu erlassen über 

a) die Festsetzung des Wahltermins, 

b) die Bedeutung und Festlegung der Wahlbezirke, 

c) die Bildung und Tätigkeit des Wahlausschusses, 

d) die Ernennung von Wahlvorständen, 

e) die Erstellung der Wählerliste, 

f) die Einreichung und Zulassung von Wahlvorschlä-
gen, 

g) die Durchführung der Wahl, 

h) die Feststellung des Wahlergebnisses, 

i) die Wahlprüfung, 

j) die Berufung von Mitgliedern in die Hauptver
sammlung, 

k) die Durchführung von Nachwahlen, 

1) die Wahl der Ortsstellen." 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 20. Juni 1989 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 

Der Minister für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 

Klaus Matthiesen 
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Gesetz 
zur Änderung des Landesforstgesetzes 

Vom 20. Juni 1989 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel! 

Das Landesforstgesetz (LFoG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NW. S. 546), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Februar 1987 (GV. NW. 
S. 62), wird wie folgt geändert: 

1. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In § 10 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 
,,(2) Ein Kahlhieb oder eine diesem in der Wirkung 
gleichkommende Lichthauung auf mehr als drei 
Hektar zusammenhängender Waldfläche eines 
Waldbesitzers innerhalb eines Jahres ist verboten. 
Ausnahmen von dem Verbot des Satzes 1 können 
zugelassen werden, wenn wegen einer im wesentli
chen gleichartigen Bestockung einer Waldfläche de
ren gleichzeitige Nutzung insbesondere aus wald
baulichen Gründen geboten ist oder das Verbot des 
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Kahlhiebs oder der Lichthauung für den Waldbesit
zer eine unzumutbare Härte bedeuten würde." 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 
und 4. 

2. § 41 Ahs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Nummer 2 eingefügt: 
,,2. Belange des Naturschutzes und der Landschafts

pflege entgegenstehen, oder" 

b) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

3. § 43 Ab •. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a) erhält folgende Fassung: 
"a) in einem Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 Bau

gesetzbuch," 

b) In Buchstabe b) werden nach dem Wort "Land
schaftsplan" die Wörter .. oder im Geltungsbereich ei
ner ordnungsbehördlichen Verordnung nach § 42 a 
des Landschaftsgesetzes," eingefügt. 

4. § 70 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgende Nummer 4a eingefügt: 
,,4 a entgegen § 10 Abs. 2 Satz lohne Genehmigung 

der Forstbehörde einen Kahlhieb oder eine die
sem in der Wirkung gleichkommende Lichthau
ung auf mehr als drei Hektar zusammenhängen
der Waldfläche innerhalb eines Jahres vor
nimmt," 

b) In Absatz 3 wird das Wort ,,fünftausend" durch das 
Wort "fünfzigtausend" ersetzt. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 20. Juni 1989 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 

Der Innenminister 

Schnoor 

Der Justizminister 

Ralf Krumsiek 

Der Minister für 
Wirtschaft, Mittelstand und Technologie 

Reimut Jochimsen 

Der Minister für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 

Klaus Matthiesen 

- GV. NW. 1989 S. 437. 
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